
480 Veröffentlichungen von Alexander N. Makarov

- 26 (1961), S. 747 f. (Batiffol: Trait6 616mentaire de droit international priv6, 3. Aufl.)
- - S. 748-750 (Lerebours-Pigeonni Droit international priv6, 7. Aufl.)
- - S. 756 f. (jagmetti: Die Anwendung fremden Kollisionsrechts durch den inländischen

Richter)
- - S. 757 f. (Schweiz. Jahrb. f. int. Recht, Bd. 15 und 16)
- S. 759 f. (Dahm: Völkerrecht, Bd. 1-3)
27 (1962), S. 195 (Lauterpacht: The Development of International Law by International

Courts)
28 (1964), S. 174 f. (Gavalda: Les conflits dans le temps en droit international priv6)
- S. 180-182 (British Year Bock, vol. 33-36)
- S. 372 (Rabel: Das Problem der Qualifikation)
- S. 378-380 (Schweiz. jahrb. f. int. Recht, Bd. 17 und Register)
- S. 596 (Parra Aranguren: La doble nacionalidad)
29 (1965), S. 439-441 (Niemeyer: Erinnerungen und Betrachtungen)
- S. 627 f. (R6czei: Internationales Privatrecht)
30 (1966), S. 391-393 (Schweiz. jahrb. f. int. Recht, Bd. 18-20)
- S. 393-394 (Travaux du Comite frangais de droit international priv6, jg. 19-23)
- S. 396-398 (Schätzel: De-facto-Staatsangehörigkeit und De-facto-Staatenlosigkeit)

- - S. 565 (Verdross: Völkerrecht, 5. Aufl.)
S. 770 f. (Ferid; Firsching: Internationales Erbrecht, Bd. 1-3)
S. 771 f. (Festschrift für Rudolf Laun zu seinem 80. Geburtstag)
S. 772-774 (British Year Book, vol. 37-39)
S. 775 f. (Seidl-Hohenveldern: Völkerrecht)

- S. 776 f. (Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Völkerrecht, Lehrbuch)
31 (1967), S. 573 f. (Ferid; Firsching: Internationales Erbrecht, Liefg. 5)
- S. 771 f. (Parry: The British Consular Conventions)
32 (1968), S. 171 f. (British International Law Cases, vol. 1-5)
- S. 180 (O&apos;Connell: International Law in Australia)
- S. 180-182 (O&apos;Connell: International Law, Bd. 1 und 2)
- S. 182 f. (Lichter-Hoffmann: Staatsangehdrigkeitsrecht)

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft

Bd. 68 (1965), S. 109-111 (Szäszy: Private International Law in the European Peaple&apos;s
Democracies)

juristenzeitung
- Bd. 14 (1959), S. 36 f. (Verdross: Völkerrecht, 3. Aufl.; Sauer: Grundlehre des Völker-

rechts, 3. Aufl.)
- 17 (1962), S. 512 (von der Heydte: Völkerrecht, Bd. 1 und 2)

Archiv des öffentlichen Rechts
Bd. 89 (1964), S. 501-504 (Clute: The International Legal Status of Austria 1938-1955)

Archiv des Völkerrechts

Bd. 10 (1962/63), S. 124 f. (Bar-Yaacov: Dual Nationality)
- - S. 371 f. (Bergmann: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht)
Die Friedens-Warte

Bd. 56 (1962), S. 268 f. (jus et lex. Festgabe zum 70. Geburtstag von Max Gutzwiller)
Revue critique de droit international prive
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ABHANDLUNGEN

Begriff und Gegenstand des Europarechts

Hermann Mosler&quot;)

1. Seitdem die Staaten ihr Recht in großen Kodifikationen prägten und
damit gegeneinander abschlossen, seitdem die gesellschaftliche Entwicklung
sich im Rahmen des Nationalstaates vollzog und seitdem die nationalen

Gesetzgeber in alle Lebensbereiche der modernen Gesellschaft intervenierten:
Seit dieser Zeit haben wir uns daran gewöhnt, das Recht als national ge-
bunden zu sehen und es nur durch Kollisionsnormen mit dem Recht anderer
Staaten zu verknüpfen. Die Jurisprudenz hat, soweit sie sich auf das posi-
tive Recht bezieht, aufgehört, eine internationale Wissenschaft zu sein. Zwar
mochten Anregungen aus anderen Rechtsordnungen übernommen werden,
ja unter Umständen sogar ganze Codices, deren Einflußbereich einen soge-
nannten Rechtskreis bildete. Der Rechtsunterricht an den Universitäten und
die Rechtsanwendung durch die Behörden und Gerichte blieb aber auf den
nationalen Bereich beschränkt.

Dieser Prozeß ist kürzlich von C o i n g in seinem Beitrag zur Fest-
schrift für Walter Hallstein nachgezeichnet worden. Auf dem europäischen
Kontinent und in den Ländern in übersee, die von der kontinentalen
Rechtstradition geprägt sind, sind nur das Römische Recht, das Völkerrecht
und das Kirchenrecht, soweit es nicht Staatskirchenrecht ist, davon ver-

schont geblieben 1).
Seit dem Beginn unseres Jahrzehnts hat sich ein neues Fach an den Uni-

versitäten durchzusetzen begonnen, dessen Objekt ebenfalls nicht an natio-
nale Rechtsgrenzen gebunden ist: Eine im Auftrag des Europarats im Jahre

*) Erweiterte Fassung eines im März 1968 gehaltenen Vortrags (abgeschlossen im Juli
1968).

1) H. C o i n g, Gemeines Recht und Gemeinschaftsrecht in Europa, Festschrift für
Walter Hallstein zu seinem 65. Geburtstag (1966), S. 116:ff., 124 (ohne Erwähnung des
Kirchenrechts).
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1967 durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, daß eine neue Disziplin Eu-

roparecht in schnell wachsendem Umfang sich einbürgert. Im Studienjahr
1965/66 wurden an den deutschen Universitäten 40 Vorlesungen und Semi-

nare unter diesem Titel gehalten, in Frankreich waren es fast 70, in Groß-

britannien über 302) Auch die Schweiz und Griechenland weisen solche

Kurse auf; sie sind also nicht auf den Mitgliederkreis der sogenannten inte-

grierten europäischen Gemeinschaften und auf Großbritannien, das sich mit

diesen auseinandersetzt, beschränkt.

Das Europarecht ist, weil sein Gegenstand über die Rechtsordnung e i -

n e s Landes hinausweist, eine internationale Disziplin ebenso wie jene, die

aus der Nationalisierung des Rechts übriggeblieben sind. Es ist in der Lage,
einen Teil der Rechtseinheit, die früher bestanden hat, wieder herzustellen.

Es ist vor allem dazu befähigt, neue Rechtsmaterien, die es vor der Aufspal-
tung in die nationalen Einheiten nicht oder nur im Ansatz gegeben hatte,
aus der nationalen Begrenzung zu befreien. Hier ist zunächst an große Be-

reiche des Wirtschaftsverwaltungsrechts, aber auch an wichtige Teile des

materiellen Rechts, wie zum Beispiel das Recht der Handelsgesellschaften
und des Wettbewerbs, ferner auch des Privatrechts und des Strafrechts, zu

denken. Schließlich spielt das Verhältnis des Einzelnen zum Staat, also die

Grundrechte und das öffentliche Haftungsrecht, eine Rolle.

Europa-Institute schießen wie Pilze aus dem Boden. Die erwähnte Un-

tersuchung des Europarats nennt 30 deutsche Fakultätsinstitute. Die Litera-

tur zu Einzelfragen ist fast unübersehbar geworden. Man findet seinen Weg
nur noch durch die Bibliographien, die die Europäischen Gemeinschaften her-

ausgeben. Es gibt Spezialzeitschriften für europäisches Recht in Deutschland,
Frankreich und Italien, Lehrbücher oder wenigstens Kurzlehrbücher in

Frankreich, Italien, Belgien, England und den Vereinigten Staaten.

Es ist also offenbar, daß die Nachkriegsentwicklung in Europa ein gesell-
schaftliches Phänomen hervorgebracht hat, dem ein neues Rechtsgebiet zu-

geordnet ist.

Kann man wirklich, wie es mit guten Gründen geschehen ist, das neue

europäische Recht als eine Disziplin feiern, die in Forschung und Lehre

gleichberechtigt neben die nach wie vor internationalen Disziplinen des Rö-

mischen Rechts, des Völkerrechts und des Kirchenrechts tritt 3) Kann man

sogar so weit gehen, gewisse&apos;Parallelen zu dem alten gemeinen Recht&apos;des
Kontinents, das in der Wissenschaft und der Lehre eine internationale Ein-

heit gewesen ist, zu ziehen?

2) Conseil de l&apos;Europe, Doc. EXP/Spec. Comp. (67) 14, S. 3.

3) So C o i n g, a. a. 0., S. 124.
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2. Bereits der erste Blick zeigt, daß dieser Vergleich teilweise stimmt und
teilweise hinkt: Er stimmt sicherlich insoweit, als das Objekt des neuen

Rechtsgebiets die Grenzen des staatlichen jurisdiktionsbereichs spren*gt. Dar-

aus folgt, daß Wissenschaft und Lehre grundsätzlich ebenfalls international

sind, daß also allenfalls die verschiedene nationale Rechtserziehung des For-

schenden und Lehrenden den Blick auf das gemeinsame Objekt beeinflussen

kann - wie es zum Beispiel auch im Völkerrecht der Fall ist -, daß aber die

Erkenntnisse, die gewonnen werden, und das Recht, das gelehrt wird, eine

Einheit bilden.
Auf der anderen Seite ist unverkennbar, daß das Europarecht mit den

organisatorischen Formen in Zusammenhang steht, in denen sich ein Teil

der europäischen Staaten nach dem 2. Weltkrieg zu engeren Verbindungen
zusammengeschlossen hat. Das alte gemeine Recht Europas in der Zeit vor

den Kodifikationen, vor der industriellen Revolution und vor der Verfas-

sungsbewegung besaß diesen organisatorischen Akzent nicht, ebensowenig
das rezipierte Römische Recht.

Das Völkerrecht ist im Gegensatz zum Europarecht eine universale

Rechtsordnung. Der Kreis der Rechtsträger ist zwar auch heute noch ein

übersehbarer, geschlossener Klub von einigen hundert Beteiligten, mag sich

auch die Zahl der Staaten nach dem 2. Weltkrieg nahezu verdoppelt haben

- es sind z. Z. rund 130 - und mag auch die Zahl der internationalen Or-

ganisationen, die Völkerrechtsfähigkeit besitzen, in den letzten 20 Jahren
sprunghaft angestiegen sein. Die Normen des Völkerrechts gelten für jeden,
den es angeht, das heißt jeden Territorialverband und jede Staatenverbin-

dung, die die Merkmale der Völkerrechtsfähigkeit besitzen.

Nicht so das Europarecht: Es gilt zwischen Rechtssubjekten verschiedener

Provenienz und verschiedenster soziologischer Struktur, ist aber trotzdem

nicht universal. Es teilt mit dem Römischen Recht die Vielfalt der Rechtssub-

jekte, mit dem Völkerrecht seine Entstehung aus zwischenstaatlichen Bezie-

hingen. Es ist aber gegenständlich und territorial begrenzt.
3. Aus dieser kurzen Betrachtung, die im einzelnen noch der Belege be-

dürfte, können wir zunächst nur schließen, daß das Europarecht in die her-

kömmlichen Gruppierungen der übernationalen Materien nicht hineinpaßt.
Man könnte sich fragen, weshalb man sich die Mühe machen soll, positiv
zu klären, wie das neue Rechtsgebiet abzustecken ist. Ist es nicht nur eine

Frage an den Rechtslehrer an der Universität, wie er die neuen Rechtsbezie-

hungen, die durch die Europabewegungen nach dem 2. Weltkrieg entstan-

den sind, so zusammenfaßt, daß er eine didaktisch praktikable und päd-
agogisch befriedigende Vorlesung gestalten kann? Genügt es nicht wenig-
stens für den Praktiker, die neuen Fragen, vor die er sich gestellt sieht, an
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